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Zur Illustration folgen hier die gesetzlichen Bestimmungen
anderer Kantone über das Absenzenwesen. Man vergleiche sie mit
den hernischen.

Zürich. Gesetz betreffend die Volksschule, vom 11. Juni 1899.

§ 47. Den Schulbehörden und Lehrern liege oh, für
regelmässigen und ununterbrochenen Besuch der Schulen durch die

schulpflichtigen Kinder Sorge zu tragen.

§ 49. Eltern, Pflegeltern und Vormünder, sowie Dienst- oder

Arbeitsherren, welche ihre Pflichten gegen Kinder in Bezug auf
die Schule vernachlässigen, sind nach fruchtloser Mahnung durch
die Schulpflege bis auf Fr. 15 zu bestrafen.

In schweren Fällen soll Strafanzeige wegen Verletzung der
Elternpflichten oder wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen
erfolgen. (Fortsetzung folgt.)

Diverses.

Berlin. Über die beabsichtigte Seminarreform sprach sich

Provinzialschulrat Dr. Montag aus Breslau bei der Jubelfeier des

katholischen Seminars zu Preiskretscham aus. Danach wird
angestrebt, die Seminare in Verbindung mit den Präparandien in sechs-

klassige umzuwandeln. Alles unnütze Gedächtniswerk soll
verschwinden, ebenso das durch Leitfäden hervorgerufene Scheinwissen;
lediglich ein klares Urteil, das sich an den Meisterwerken der
Klassiker bildet, soll die Grundlage für das pädagogische Wissen
sein. Es soll für die Folge Gelegenheit geboten sein, in vier Klassen
das pädagogische Studium zum Abschluss zu bringen und die letzten
zwei Jahre der pädagogischen Fachbildung und dem praktischen
Unterricht in allen seinen Teilen zu widmen, um dadurch die
Hauptaufgabe der Erziehung besser zu lösen, als es bisher möglich war.

Litteratur.

Ernst Bock, Bau, Leben und Pflege des menschlichen Körpers
in Wort und Bild. 17. Auflage. Leipzig. Verlag von Keils
Nachfolger. Breis Fr. 1.

Dieses nach Begutachtung von Schulmännern herausgegebene
Buch umfasst 208 Seiten und enthält das Wichtigste über den
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